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Einleitung

1. Anwendungsbereich

1 Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) legt in diesem

IDW Prüfungsstandard die Berufsauffassung dar, nach der Wirtschaftsprüfer unbeschadet

ihrer Eigenverantwortlichkeit Hinweise in den Bestätigungsvermerk, der als Ergebnis einer

Abschlussprüfung erteilt wird, aufnehmen, um

1
Vorbereitet vom Arbeitskreis „Bestätigungsvermerk“. Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am
30.11.2017.


